
Beglaubigte Abschrift 

Oberlandesgericht Nürnberg 

Az.: 3 U 337/25 UWG  

41 HK O 622/24 LG Amberg 

 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Rechtsstreit 

Verbraucherzentrale Berlin e.V.,   
 

- Kläger und Berufungskläger - 

Prozessbevollmächtigte:   

Rechtsanwältin  

gegen 

Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG,   
 

- Beklagte und Berufungsbeklagte - 

Prozessbevollmächtigte:   

Rechtsanwälte  

 

wegen Unlauterem Wettbewerb 

erlässt das Oberlandesgericht Nürnberg - 3. Zivilsenat und Kartellsenat - durch die Vorsitzende 

Richterin am Oberlandesgericht , den Richter am Oberlandesgericht 

 und den Richter am Oberlandesgericht  am 21.10.2025 ohne 

mündliche Verhandlung gemäß § 307 Satz 2 ZPO folgendes 
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Anerkenntnisurteil 

I. Auf die Berufung des Klägers und das Anerkenntnis der Beklagten wird 

das Urteil des Landgerichts Amberg vom 27. Januar 2025, Az. 41 HK O 

622/24, abgeändert und die Beklagte verurteilt, 

1. es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwi-

derhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 

250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Mona-

ten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, diese zu voll-

strecken an den gesetzlichen Vertretern, zu unterlassen, 

im Rahmen geschäftlicher Handlungen gegenüber Verbrau-

cher:innen, die innerhalb der regelmäßigen Verjährungsfrist 

des § 195 BGB (drei Jahre zum Jahresende) von der Beklag-

ten bei der Pfandrückgabe ausgestellte Pfandbons vorlegen, 

die Auszahlung des Pfandgeldes zu verweigern, 

wenn dies wie im Fall der Verbraucherin  

 und des Verbrauchers  am 12. 

März 2024 unter Vorlage der in Anlage K1 abgebildeten 

Pfandbons geschieht, und 

2. an den Kläger 285,27 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent-

punkten über dem Basiszinssatz seit dem 6. September 2024 

zu zahlen. 

II. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
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Beschluss 

1. Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 15.000,00 € festgesetzt. 

2. Der auf den 28. Oktober 2025 bestimmte Termin zur Verhandlung und Be-

weisaufnahme wird aufgehoben. 

Gründe: 

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 20. Oktober 2025 die Klageanträge in Gestalt des Beru-

fungsantrags anerkannt. 

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 91 Abs. 1 ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit 

aus § 708 Nr. 1 ZPO. 

Den Streitwert setzt der Senat entsprechend der Festsetzung des Landgerichts fest, welche die 

Parteien ausweislich ihres Rechtsmittelverzichts für angemessen halten. 

gez. 

   

Vorsitzende Richterin 

am Oberlandesgericht 

Richter 

am Oberlandesgericht 

Richter 

am Oberlandesgericht 

 

 

Für die Richtigkeit der Abschrift 

Nürnberg, 22.10.2025 

, JSekr`in 

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

 






